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�PRÄSIDENTENKONFERENZ 
.// DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 

1012 Wien 

R b s c h r i f t 

I . !:jtrifft GesepENTWUWZ 
, : . ................ !.L'1 .. ; ..... � ... ·(.1:� 119 .. L� .. 
'dum: 8. JAN. 1993 

:toilt ............... ------.-...... b.f? do--<--1.--t-<-'Pvu; 
Wien" am 29.12.1992 I 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

ZL. /3.14//05-1 3/92 /6.1/.1992 

Betreff: Entwürfe von NoveLLen zum 

Unser Zeichen: 

R-1192/R/l1i 

1. FLurverfassungs-Grundsatzgesetz (FGG) 
2. Rgrarbehördengesetz 1.950 {RgrBehGJ. 

Durchwahl : 

514 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs beehrt sich" dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft zu den im Betreff genannten Entwürfen foL­

gende SteLLungnahme bekanntzugeben: 

Die angestrebten Ge�etzesänderungen werden grundsätzLich 

positiv gesehen" da sie geeignet erscheinen" die Position 

von Parteien in den betreffenden RngeLegenheiten zu verbes-

sern. 

Zu 1. {FLurverfassunqs-Grundsatzqesetz 

Der Gerichtshof in Stra/3burg hat mehrmaLs gerügt" daß 

im Verfahren nach dem FLurverfassungs-Grundsatzgesetz bzw. 

nach den Rusführungsgesetzen kein Ersatz eines durch eine 

gesetzwidrige ZuteiLung entstandenen Schadens vorgesehen 
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ist. Dieser NangeL soLL durch die Bestimmung des § 10 Abs. 

5 - 7 des Ent wurfes behoben werdenJ was ausdr0ckLich begr0Bt 

wird. Der Antrag ist innerhaLb eines f10nats nach Eintritt 

der form!?!. L en Rech t .'5kra ft der En t sellei dung der Aljrarbehörde 

beim Landesagrarsenat einzubringen. Somit hat der Landes­

agrarsenat ilber eine 5clladenersatzforderunlj in einem Ver­

fahren zu entscheidenJ in dem er seLbst vorher in zweiter 

Instanz mitge wirkt lIat. Es steLlt sich daher die FrageJ 

ob hier das Rechtsschutzinteresse der schadenersatzbe-

gehrenden Partei ausreicllend Deckung findet. 

Es wdre daher zu 0berlegenJ ob ein derartiger Antrag nicht 

beim Unabhängigen Verwaltungssenat eingebracht werden soLLJ 

dessen Kompetenz aLLerdings auch f0r diese Z wecke ausge­

stattet werden milßte. 

Zu 2. (Aqrarbehördenqesetz 1950): 

Der Entwurf sieht in § 7 Abs. 2 erster Satz vorJ daß das 

Wort "abdndernde" zu entfaLLen hat. Dies steLLt z weifeLLos 

eine Verbesserung des Rechtsschutzes filr den einzeLnen 

Rechtssuchenden dar. Es steLLt sich aber die FrageJ ob es 

genilgtJ nur in den in § 7 Abs. 2 Z 1 - 5 taxativ aufgezähl­

ten FäLLen einen Instanzenzug an den Dbersten Agrarsenat 

vorzusehenJ um eine bundeseinhei tLiche Rechtsprec/7ung zu 

ge währLeistenJ oder ob nicht dar0berhinaus in jeder 

Rechtsfrage von grundsätzLicher und erhebLicher Bedeutunu 

in den betreffenden Rechtsmaterien ein Instanzenzug an den 

Obersten Agrarsenat vorgesehen werden sollte. 

AusdrückLich wird begr0ßtJ daß nunmehr eine Beschwerde an 

den Ver waltungsgerichtshof nicht mehr und stattd!?ssen eine 

Letztinstanzliehe Sachentscheidung durch den Dbersten 

Agrarsenat vorgesehen ist. 

Weiter erscheint es sinnvoLLJ in das Agrarbehördengesetz 
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eine Bestimmung aUfzunehmen, wonach Entscheidungen des 

O/Jersten Rgrarsenates amtl.icl7 zu veröft-ent L icl7en s.inä. 

Das Prdsidium des Nationa L rates wirä von dieser 5teL L ung­

nahme durch Libersendung von 25 ExempLaren in Kenntnis ge­

setzt. 

Der Präs iden t : 

gez. NR 5chwarzböck 

Der GeneraLsekretär: 

gez.DipL.Ing.Dr.Fal7rnberger 
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